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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1980

Norm

StGB §81 Z1 A4

StGB §177

Rechtssatz

§ 81 Z 1 StGB stellt auf konkrete Individualgefährdungen in Fällen extrem hoher Unfallwahrscheinlichkeit ab, in denen

die Tötung eines oder einiger weniger Menschen zu befürchten ist, während § 177 StGB jene Fälle erfaßt, in denen die

extrem hohe Unfallwahrscheinlichkeit zu einer Gemeingefahr führt, sohin zu einer (konkreten) Gefahr für Leib oder

Leben einer größeren Zahl von Menschen.
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